
Was braucht ein Kind, um gesund
und glücklich aufzuwachsen?

Die sieben Grundbedürfnisse von Kindern:

Das Bedürfnis nach:

 beständigen liebevollen Bemühungen

 körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit

und Regulation

 Erfahrungen, die auf individuelle

Unterschiede zugeschnitten sind

 entwicklungsgerechten Erfahrungen

 Grenzen und Strukturen

 stabilen, unterstützenden

Gemeinschaften und kultureller Kontinuität

 einer sicheren Zukunft für die Menschheit
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Wer kann Sie unterstützen, an wen
können Sie sich wenden?

Kreisverwaltung Mainz-Bingen
Allgemeiner Sozialer Dienst
Georg-Rückert-Str. 11, 55218 Ingelheim
Tel.: 06132/787-0
abt.31@mainz-bingen.de
abends und am Wochenende: Notruf 110

Kreisverwaltung Mainz-Bingen
Gesundheitsamt
Große Langgasse 29, 55116 Mainz
Tel.: 06131/69333-0
abt.42@mainz-bingen.de

Erziehungsberatung der Ev. Dekanate, Ingelheim,
Mainz und Oppenheim
Kaiserstr. 37, 55116 Mainz
Tel.: 06131/965540
ev.ebmainz@t-online.de

Erziehungsberatungsstelle
caritas-zentrum St. Elisabeth
Rochusstr. 8, 55411 Bingen
Tel.: 06721/917740; eb@caritas-bingen.de

Erziehungsberatungsstelle des
Deutschen Kinderschutzbundes
Maria-Montessori-Str. 6, 55268 Nieder-Olm
Tel.: 06136/1314; beratungsstelle.nieder-
olm@kinderschutzbund-mainz.de
Elterntelefon – 0800/1110550 kostenlos

Mütter- und Familienzentrum Ingelheim Mütze e.V.
Mütter- und Elternberatung, Schreikinderberatung
Bahnhofstraße 119, 55218 Ingelheim
Tel. 06132 432529;beratung@muetze-ingelheim.de

Kreisverwaltung
        Mainz- Bingen

Gemeinsam für Kinder

     
Kindeswohl
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Wie sieht die Rechtslage aus?

Grundlage ist das Sozialgesetzbuch VIII – das
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Das SGB VIII verpflichtet die Jugendämter zur

 Gewährung von Hilfen zur Erziehung
 Anrufung des Familiengerichtes bei Kindes-

wohlgefährdung
 Inobhutnahme bei dringender Gefahr

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung § 8a
 Standardisiertes Vorgehen in der Diagnostik

und Entwicklungsprognose
 Klare und verbindliche, interdisziplinäre

Verfahrensstandards

Kinder- und Jugendschutz § 14
Maßnahmen zum Jugendschutz sollen

 junge Menschen befähigen, sich selbst vor
gefährdenden Einflüssen zu schützen und
sie zur Eigenverantwortlichkeit führen

 Eltern und andere Erziehungsberechtigte
besser befähigen, Kinder und Jugendliche
vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Kindesschutz in Kindertagesstätten § 2
Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte soll

 sich an den Bedürfnissen der Kinder und
ihrer Familie orientieren,

 mit den Eltern bei der Erziehung des Kindes
partnerschaftlich zusammenarbeiten,

 bei Bedarf notwendige Hilfe in Anspruch
nehmen

Kindesschutz in der Tagespflege § 22, 23, 43
 Förderungsauftrag
 Pflegeerlaubnis
 Beratungsanspruch

Welche Formen von
Kindesmisshandlung kennen wir?

 Die körperliche Misshandlung
ist die nicht zufällige körperliche Verletzung eines Kindes
infolge von Handlungen der Eltern oder
Erziehungsberechtigten. Eine ggf. erforderliche (rechts-)
medizinische Untersuchung kann das Jugendamt
veranlassen.

 Die seelische (emotionale) Misshandlung
liegt vor, wenn sorgeberechtigte Personen ein Kind
andauernd terrorisieren (z.B. einschüchtern,
überfordern), ablehnen (erniedrigen, ständig kritisieren),
isolieren, vorsätzlich widersprüchlich erziehen oder ein
antisoziales Verhalten fördern und damit die gesunde
psychische Entwicklung des Kindes stören.

 Die Vernachlässigung
zeichnet sich aus durch eine ausgeprägte
Beeinträchtigung oder Schädigung der Entwicklung von
Kindern durch die sorgeberechtigten Personen aufgrund
unzureichender Pflege und Kleidung, mangelnder
Ernährung und gesundheitlicher Fürsorge, zu geringer
Beaufsichtigung und Zuwendung, nachlässigem Schutz
vor Gefahren sowie nicht hinreichender Anregung und
Förderung motorischer, geistiger, emotionaler und
sozialer Fähigkeiten.

 Den sexuellen Missbrauch
bezeichnet das ganze Spektrum sexueller
Gewalthandlungen, von scheinbar harmlosen
Berührungen bis zu den unterschiedlichsten Formen der
Penetration.

Der Arzt verstößt nicht gegen die Schweigepflicht
nach § 203 Abs.1 Ziffer 1 StGB, wenn er nach einer
Güter- und Interessenabwägung zu dem Schluss
kommt, dass das gefährdete Rechtsgut des Kindes
höher zu bewerten ist.

Was tun bei Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung?

Melden Sie Ihre Verdachtsmomente bei Ihrem
Jugendamt, schalten Sie den Allgemeinen Sozialen
Dienst (ASD) ein.

Die SozialarbeiterInnen des Jugendamtes machen
sich ein Bild von der Situation der Familien und
entscheiden dann welches die geeignete
Unterstützung für die jeweilige Familie ist.

Die SozialarbeiterInnen des Jugendamtes werden
immer zunächst versuchen

 die Einsicht der Eltern zu gewinnen

 erzieherische Hilfen anzubieten (wie z. B.

sozialpädagogische Familienhilfen)

 den Verbleib von Kindern in den Familien zu

ermöglichen

Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung muss das
Jugendamt

 das Familiengericht einschalten

 Kinder in Obhut nehmen


